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  Zutreffendes ankreuzen ⌧ 
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 Ausschuss für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellungsfragen 

06.11.17      

                  

                  

 Kreisausschuss 10.11.17      

 Kreistag            

 Die Ziele der UN-Behindertenrechtskon-
vention wurden berücksichtigt:  ja  nein  entfällt 

       
Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich       

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

501 gez. 
Lohse 

50 II                               

                                                gez. Radeck (Handzeichen) 

 
Betreff: 

Zuwendung für den Tagesaufenthalt „Meilenstein“ in Helmstedt für das Jahr 2018 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Für den Tagesaufenthalt „Meilenstein“ in Helmstedt wird für das Jahr 2018 - vorbehaltlich 
der Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel - eine Kreiszuwendung in Höhe 
von 28.500,00 € gewährt. 
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Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 
I. Vorbemerkungen 

 
Auf die in den Vorjahren, zuletzt in der Drs.-Nr. 129 sowie 129-1/2016 erfolgten Ausfüh-5 
rungen wird zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen. An der verwaltungsseitigen 
Beurteilung zur Sinnhaftigkeit und Erforderlichkeit der Vorhaltung eines solchen nied-
rigschwelligen Hilfeangebotes hat sich ebenso wenig geändert wie an der Voraussetzung 
einer  Finanzierungsbeteiligung auch der Stadt Helmstedt aufgrund der für sie gegebenen 
lokalen ordnungs- und sozialpolitischen Bedeutung des Angebotes. 10 
 
Der aktuellste, vorliegende Sachstandsbericht der DWB für 2016 ist als Anlage 1 zur 
Kenntnis beigefügt. 

 
 15 

II. Förderjahr 2018 
 

Die landesseitigen fachlichen Aussagen im Hinblick auf die festbetragswirksame Berück-
sichtigung der Aufwendungen für Tagesaufenthalte im Landesanteil des Festbetrages 
haben ebenfalls unverändert Bestand. 20 
 
Das hierfür als Obergrenze zu ermittelnde Fachkraftbudget richtet sich auch für 2018 
nach den jeweils für das Vorjahr geltenden standardisierten Personalkostensätzen 
(RdErl. Nds. MF vom 03.05.2017). Daraus ergeben sich berücksichtigungsfähige Perso-
nal- und Arbeitsplatzkosten bis zur Höhe von 72.857,- €, zzgl. maximal 5%iger Erhöhung 25 
für Reinigungskosten der nur vom Tagesaufenthalt angemieteten/genutzten Räume so-
wie Miet- und Nebenkosten im Umfang von 13.500,- €, was einen Finanzbedarf in Höhe 
von insgesamt 90.000,- € ergibt. 
 
 30 

III. Antrag und Finanzierung 
 
Die Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten (DWB) als Träger der Einrichtung 
stimmt wiederum der von den landesseitigen Grundsätzen abweichenden geringeren 
Fachkraftausstattung (1,0 statt 1,25) zu.  35 
 
Die Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage 2 beigefügten Antrag. Der Eigenanteil 
der DWB fällt mit wiederum 10% (9.000,00 €) deutlich höher aus als nach der Landes-
empfehlung vorgesehen (max. 5%).  
 40 
Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die unverändert gültigen grundsätzlichen 
Ausführungen zur Finanzierung sowie zum Abschluss einer Leistungs- und Finanzie-
rungsvereinbarung in der Drs.-Nr. 129 sowie 129-1/2016 Bezug genommen. 
 
Der Antrag der DWB an den Landkreis berücksichtigt eine städtische Mitfinanzierung in 45 
Höhe der letztjährigen Zuwendung von 12.000,- €, sodass sich nach Abzug des DWB-
Eigenanteils eine Kreiszuwendung in Höhe von 28.500,00 € ergibt. Der festbetragswirk-
same Landesanteil entspricht wiederum der Summe der kommunalen Finanzierungsbe-
teiligungen. Auf die nachfolgende Übersicht wird verwiesen. 
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 50 
Kosten- und Finanzierungsplan 2018 für den Tagestreff Meilenstein Helmstedt  
 
Gesamtkosten*       90.000,00 €  
Eigenanteil DWB**         9.000,00 €  
 55 
Landkreis (Eigenanteil)      28.500,00 €  
Landkreis (Festbetrag Landesanteil)***   40.500,00 €   
 
Stadt HE        12.000,00 €  
 60 
Gesamteinnahmen      90.000,00 €   
 
**  Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten mbH  
*** durch den Landkreis für das Land abzuwickelnder festbetragswirksamer Landesanteil 
(= 45 % der Gesamtkosten). 65 
 
 
 
*  Nachrichtlich: 
 70 
Fachkraftkosten EG 9 RdErl.Nds. MF 2017  72624,00 € 
abzgl. Raumkosten gem. RdErl.Nds. MF 2017    1889,00 € 
zzgl. 3 % Teuerung - pauschal      2122,05 € 
 
ZwSu: Fachkraftbudget / Obergrenze aufgerundet 72857,00 € 75 
 
zzgl. 5 % für Reinigungskosten      3643,00 € 
zzgl. Miet- u. Nebenkosten    13500,00 €     
Gesamtkosten      90000,00 €    
      80 
 
 

IV. Vorschlag 
 
Das für eine professionelle Sozial- und Lebenslagenberatung durch Dritte erforderliche 85 
niedrigschwellige Hilfeangebot für den betroffenen Personenkreis sollte auch im Jahr 
2018 u.a. mit der vorgeschlagenen Kreiszuwendung fortgeführt werden. 
 
Hierbei ist im Ergebnis positiv zu bewerten, dass auch aufgrund des beschriebenen Ent-
gegenkommens der DWB bei der geringeren Fachkraftausstattung und beim höheren 90 
Eigenanteil – ohne die qualitative Leistungserbringung zu beeinträchtigen - die Aufrecht-
erhaltung des Leistungsangebotes am Standort Helmstedt gesichert wird. 
 
 
 95 


































